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Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2006/09/0089 E 26. Juni 2006

Rechtssatz

Ein fristgerecht im Sinne des § 94 Abs. 1 Z. 1 BDG 1979 erlassener Einleitungsbeschluss erwächst mangels einer

dagegen gerichteten Berufung in Rechtskraft und gehört als solcher - mag er auch mit einem Fehler behaftet gewesen

sein (Hinweis E 17.11.1994, Zl. 94/09/0112) dem Rechtsbestand an. Damit liegt aber auch ein die Verjährungsfrist

unterbrechender Verfahrensschritt der Disziplinarbehörde vor (Hinweis E 14.11.2002, Zl. 2001/09/0008).
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